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Satzungsbescheiniqunq  

Hiermit bescheinige ich gemäß § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG, dass die geänderten 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages vom 11. Mai 2023, UVZNr. H 0987/2023, und 
meiner Feststellung vom 15. Juni 2023 und die unveränderten Bestimmungen 
mit dem zuletzt beim Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des 
Gesellschaftsvertrages übereinstimmen. 

Trostberg, den fünfzehnten Juni zweitausenddreiundzwanzig  

Dr. Benjamin Hähriberger,  Notar  

Go 



Satzung  der Alzchem Group AG 

I. 	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Gerichtsstand 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma „Alzchem  Group  AG". 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Trostberg. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen, die aus dem Gesell-
schaftsverhältnis entstehen, sind ausschließlich am ordentlichen Gerichtsstand 
der Gesellschaft zu führen, soweit dem nicht in Deutschland geltende zwingende 
Vorschriften entgegenstehen. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind Entwicklung, Herstellung, Handel und Ver-
trieb von chemischen Erzeugnissen aller Art, sowie das Erbringen von Dienstleis-
tungen auf gewerblichem und industriellem Gebiet. Gegenstand des Unterneh-
mens sind ferner Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an anderen 
Unternehmen, auch wenn diese außerhalb des Gebietes nach Satz 1 tätig sind, 
und von Immobilien. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur 
Verwirklichung ihres Unternehmensgegenstands notwendig oder nützlich er-
scheinen. Insbesondere ist sie berechtigt, den Unternehmensgegenstand selbst 
oder ganz oder teilweise durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen zu ver-
wirklichen, sowie Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma im In-
und Ausland zu errichten. Die Gesellschaft kann Unternehmen, auch wenn sie 
einen anderen Unternehmensgegenstand haben, gründen, ganz oder teilweise 
erwerben oder sie veräußern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und 
Unternehmens- sowie Unternehmenskooperations- und Interessengemein-
schaftsverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligun-
gen beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Tochter-
oder Beteiligungsunternehmen auszugliedern, und kann ihre Tätigkeiten auch auf 
einen Teil des in Abs. 1 genannten Tätigkeitsbereichs beschränken. Die Berech-
tigungen sind nicht auf das Inland beschränkt. 
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§ 3 Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen Im Bundesanzeiger. Anderwei-
tige gesetzliche Veröffentlichungspflichten bleiben unberührt. 

(2) Die Gesellschaft ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, Aktionä-
ren mit deren Zustimmung Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu 
übermitteln.  

II. 	GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 101.763.350,00 (in Worten: Euro 
einhunderteinmillionensiebenhundertdreiundsechzigtausenddreihundertfünfzig). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 10.176.335 Stückaktien (Aktien ohne Nennbe-
trag). 

§5  Inhaberaktien 

(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber. 

(2) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, 
soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse 
gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Urkunden 
über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über mehrere Aktien (Sammelurkun-
den) auszustellen. Ebenso ausgeschlossen ist der Anspruch des Aktionärs auf 
Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen. 

Form und Inhalt von Aktienurkunden, von Gewinnanteil- und Erneuerungsschei-
nen sowie von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen setzt 
der Vorstand fest. 

Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend 
von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG bestimmt werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 4. Mai 
2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt 
bis zu EUR 10.176.330 (in Worten: Euro zehn Millionen einhundertsechsund-
siebzigtausend dreihundertunddreißig) durch Ausgabe von bis zu 1.017.633 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Dabei ist den Aktionären grund-
sätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in 

(3)  

(4)  

(5)  
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der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem durch den Vor-
stand bestimmten Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum 
Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

• bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-
men; 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
gegebenen neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Ak-
tien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und 
der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegebenen neuen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens und der 
Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht über-
schreitet. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien 
anzurechnen, die in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zum Zeitpunkt ihrer Ausübung ausgegeben oder veräußert wurden; 

• zur Vermeidung von Spitzenbeträgen; und/oder 

• um Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasier-
ten Programmen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen an Arbeitnehmer der 
Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens auszugeben, 
wobei das Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft oder einem mit ihr verbunde-
nen Unternehmen im Zeitpunkt der Zusage der Aktienausgabe bestehen 
muss. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-
zelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, einschließlich einer 
von § 60 Abs. 2 AktG abweichenden Gewinnbeteiligung, festzulegen. Werden 
Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unter-
nehmens ausgegeben, kann die Ausgabe der Aktien auch in der Weise erfolgen, 
dass die auf sie zu leistenden Einlagen aus dem Teil des Jahresüberschusses 
gedeckt werden, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere 
Gewinnrücklagen einstellen könnten. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung der Gesellschaft nach vollständiger 
oder teilweiser Ausnutzung oder dem zeitlichen Ablauf des genehmigten Kapitals 
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entsprechend anzupassen, insbesondere in Bezug auf die Höhe des Grundkapi-
tals und die Anzahl der bestehenden Aktien.  

Ill. DER  VORSTAND  

§ 6 Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands 

(1)  Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Person(en). Der Aufsichtsrat 
bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann ei-
nen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vorstands ernennen. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der an der Be-
schlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefasst, soweit das Ge-
setz oder die Geschäftsordnung nicht eine andere Mehrheit vorsieht. Bei Stirn-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung und regelt die Geschäftsvertei-
lung für den Vorstand. 

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, zustimmungsbedürftige 
Geschäfte 

Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft in eigener 
Verantwortung im Unternehmensinteresse nach Maßgabe der Gesetze, dieser 
Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand und des Geschäftsverteilungs-
plans zu führen. 

(2) Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Der 
Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstands das Recht zur 
Einzelvertretung erteilen. 

Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder für 
den Einzelfall von dem Verbot der Mehrfachvertretung gern. § 181 2. Alt. BGB 
befreien. § 112 AktG bleibt unberührt. 

(4) In der Geschäftsordnung für den Vorstand soll der Aufsichtsrat Geschäfte be-
stimmen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse 
bedürfen. 

Der Aufsichtsrat kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis 
von Geschäften allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft be-
stimmten Bestimmungen genügt, im Voraus erteilen. 

(3) 

(1) 

(3) 
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IV. 	DER AUFSICHTSRAT 

§ 8 Zusammensetzung und Amtsdauer 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die sämtlich von der Hauptver-
sammlung gewählt werden. 

(2) 	Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. 
Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. 
Die Hauptversammlung kann für Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre bei der 
Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine Wiederwahl ist möglich. 

Gleichzeitig mit den Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder für mehrere 
bestimmte Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre Ersatzmitglieder bestellt werden. 
Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des 
Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre, als deren Ersatzmit-
glieder sie gewählt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus-
scheiden, ohne dass ein Nachfolger bestellt ist. Tritt ein Ersatzmitglied an die 
Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, sobald ein Nachfolger für das 
ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens mit Ablauf der rest-
lichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. Erlischt das Amt des an die Stelle des 
Ausgeschiedenen getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese 
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. War das infolge der 
Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere bestimmte Aufsichtsrats-
mitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf; unter 
mehreren bestellten Ersatzmitgliedern nimmt es die erste Position ein. 

(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds 
gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden 
Mitglieds. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhal-
tung einer Frist von vier Wochen durch Erklärung gegenüber dem Vorstand unter 
Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats auch ohne wichtigen Grund 
niederlegen. Der Vorstand kann einer Kürzung bzw. Nichteinhaltung der Frist zu-
stimmen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt. Im Falle der Niederlegung gilt vorstehender Abs. 3 entsprechend. 

(6) Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt worden sind, 
können vor Ablauf der Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer 
Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. 

(3) 

(5) 
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Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Auf-
sichtsratssitzung statt,. zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In die-
ser Sitzung wählt der Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtszeit oder für eine kür-
zere von ihm bestimmte Frist unter dem Vorsitz des an Lebensjahren ältesten 
Aufsichtsratsmitglieds aus seiner Mitte mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dessen Stellvertreter. 

(2) Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzlichen 
und satzungsgemäßen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser ver-
hindert ist. Das Zweitstimmrecht steht dem Stellvertreter nicht zu. 

(3)  Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter während 
seiner Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl für die 
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. Bei einem vorzeitigen 
Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden erfolgt die Einberufung des Auf-
sichtsrats durch den Stellvertreter. 

(4) Ein Widerruf der Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters ist nur aus 
wichtigem Grund zulässig. Als wichtiger Grund gilt auch, wenn der Vorsitzende 
oder sein Stellvertreter auf Dauer verhindert ist, sein Amt auszuüben. Für den 
Widerruf der Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters gelten die Be-
stimmungen über ihre Wahl entsprechend. 

§ 10 Sitzungen / Einberufung 

(1) Der Aufsichtsrat soll in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr abhalten, er 
muss zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Er hat ferner Sitzungen dann 
abzuhalten, wenn es gesetzlich erforderlich ist oder sonst im Interesse der Ge-
sellschaft geboten erscheint. Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden 
entweder in Form von Präsenzsitzungen oder mittels elektronischer Kommunika-
tionsmittel (z.B. als Telefon- oder Videokonferenz) abgehalten werden; auch eine 
Kombination der beiden Sitzungsformen ist zulässig. Ein Widerspruchsrecht der 
Aufsichtsratsmitglieder dagegen besteht nicht. Abwesende Mitglieder des Auf-
sichtsrats können dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen, dass sie ihre 
Stimme schriftlich oder per Telefax abgeben. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichts-
rats mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Tele-
fax oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.6. per E-Mail) 
einberufen. Spätestens eine Woche vor der Sitzung sollen den Aufsichtsratsmit-
gliedern zu den angekündigten Gegenständen der Tagesordnung Unterlagen zu-
geleitet werden, insbesondere die Anträge, über die in der Sitzung Beschluss ge-
fasst werden soll. Bei der Berechnung der Fristen werden der Tag der Absen- 

§9  
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dung  der Einladung bzw. der Unterlagen und der Tag der Sitzung nicht mitge-
rechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Fristen angemessen 
verkürzen. 

Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Ist ein 
Gegenstand der Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf 
hierüber nur beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. 
Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu 
geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden, angemessenen Frist 
entweder der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich, 
mündlich, fernmündlich, per Telefax oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kom-
munikationsmittel (z.B. per E-Mail) abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, 
wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist der Beschluss- 
fassung nicht widersprochen und/oder ihre Stimme abgegeben haben. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt, Anträge zur Änderung oder 
Ergänzungen der Tagesordnung sowie Anträge zur Beschlussfassung zu den 
einzelnen Punkten der Tagesordnung bis spätestens fünf Tage vor dem Sit-
zungstermin schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax oder mittels sonstiger 
gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) beim Vorsitzenden zu 
stellen; die Anträge sind zu begründen. Rechtzeitig gestellte und begründete An-
träge hat der Vorsitzende den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrats mitzuteilen. 
Verspätet gestellte oder begründete Anträge sind in der nächsten Sitzung zu 
verhandeln, es sei denn, kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht der sofortigen 
Verhandlung. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist verpflichtet, unverzüglich eine Sitzung des 
Aufsichtsrats einzuberufen, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats oder der Vor-
stand dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Die Sitzung muss 
binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden. Wird dem Verlangen nicht 
entsprochen, so kann das Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand unter Mittei-
lung des Sachverhalts und der Angabe einer Tagesordnung selbst den Aufsichts-
rat einberufen. 

(6) 	An den Sitzungen des Aufsichtsrats können Personen, die weder dem Aufsichts- 
rat noch dem Vorstand angehören, mit Zustimmung des Aufsichtsrats als Sach-
verständige oder Auskunftspersonen zur Beratung über einzelne Gegenstände 
der Tagesordnung oder als Protokollführer teilnehmen. 

§ 11 Beschlussfassung 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Be-
schlussfassungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
auch schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax oder mittels sonstiger ge-
bräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) erfolgen; ein Widerspruchs-
recht der Aufsichtsratsmitglieder dagegen besteht nicht. 

(3) 

(5)  
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(2) Der Aufsichtsrat ist vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen be-
schlussfähig, wenn die Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Adresse 
ordnungsgemäß zur Teilnahme an der Sitzung bzw. der Beschlussfassung einge-
laden worden sind und mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teil-
nehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es 
sich in der Abstimmung der Stimme enthält. 

Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats geleitet. Der Vorsit-
zende bestimmt den Sitzungsablauf, die Reihenfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Reihenfolge, Art und Form der Ab-
stimmung und stellt die Abstimmungsergebnisse fest. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Das gilt 
auch bei Wahlen. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, steht dem Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats bei nochmaliger Abstimmung, welche vom Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats angeordnet werden kann, eine zweite Stimme zu. Für die-
se gelten dieselben Bestimmungen wie für dessen erste Stimme, insbesondere 
findet dieser § 11 Anwendung. Das Zweitstimmrecht steht dem Stellvertreter 
nicht zu. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind — nicht jedoch 
als deren Wirksamkeitsvoraussetzung — Niederschriften anzufertigen, die vom 
Vorsitzenden der Sitzung oder, bei Beschlussfassungen außerhalb von Sitzun-
gen, vom Aufsichtsratsvorsitzenden sowie dem von ihm bestimmten Leiter der 
Abstimmung zu unterzeichnen sind; erfolgt die Beschlussfassung im Wege des 
Umlaufbeschlusses, gilt der von den Abstimmungsteilnehmern gezeichnete Be-
schluss als Niederschrift. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sit-
zung oder Beschlussfassung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesord-
nung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Auf-
sichtsrats anzugeben. Die Niederschrift ist allen Mitgliedern des Aufsichtsrats un-
verzüglich zuzuleiten. 

(6) 	Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die 
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und jegliche Erklärungen entge-
genzunehmen. 

§ 12 Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsord-
nung selbst fest. 

(3) 

(5)  
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§ 13 Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bilden 
und ihnen — soweit gesetzlich zulässig — in seiner Geschäftsordnung oder durch 
besonderen Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertragen. Das bei ihrer Ar-
beit einzuhaltende Verfahren sowie eine etwaige Geschäftsordnung der Aus-
schüsse bestimmt der Aufsichtsrat. 

(2) Für Aufsichtsratsausschüsse gelten, soweit gesetzlich nichts Abweichendes 
bestimmt ist, die Bestimmungen der § 10 Abs. 1 Satz 2-4, Abs. 2 bis 5 sowie § 11 
Abs. 1 bis 5 sinngemäß. 

§ 14 Vergütung 

(1) 	Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zuge-
hörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 
Vergütung in Höhe von EUR 20.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 
das Doppelte, dessen Stellvertreter das 1.5-fache der Vergütung gemäß diesem 
Abs. 1. 

(2) 	Die Beträge nach Abs. 1 Satz 1 erhöhen sich um 10% je Mitgliedschaft und um 
20% je Vorsitz in einem Ausschuss des Aufsichtsrats. Dies setzt voraus, dass der 
jeweilige Ausschuss in dem Geschäftsjahr mindestens zweimal in Sitzungen ge-
tagt und das Ausschussmitglied daran teilgenommen hat. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 
Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört haben oder nur während eines Teils 
des Geschäftsjahres das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder eines 
Ausschusses oder des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats innehat-
ten, erhalten eine anteilige Vergütung nach den vorstehenden Absätzen (bei un-
veränderter Gültigkeit des Mindest-Sitzungs-Erfordernisses nach Abs. (2) Satz 2) 
unter Aufrundung auf volle Monate. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie 
Ersatz der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteu-
er. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Organe und bestimmte Führungskräfte (D&O-
Versicherung) einbezogen, soweit die Gesellschaft eine solche unterhält; die 
Prämien für die D&O-Versicherung trägt die Gesellschaft. 

Die Vergütungsregelungen in den vorstehenden Absätzen gelten mit Wirkung ab 
dem am 1. Januar 2020 beginnenden Geschäftsjahr. 

(3) 

(5) 
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§ 15 Geheimhaltungspflicht der Aufsichtsratsmitglieder 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit als Auf-
sichtsratsmitglied bekannt gewordenen Tatsachen, namentlich Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Diese Ver-
pflichtung besteht auch nach Beendigung ihres Amtes. Dem Gebot der Schwei-
gepflicht unterliegen insbesondere erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauli-
che Beratungen, und zwar vor allem die Stimmabgabe, der Verlauf der Debatte, 
die Stellungnahmen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder sowie sonstige persön-
liche Äußerungen. 

(2) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugeben, bei 
denen nicht ausgeschlossen ist, dass sie unter die Geheimhaltungspflicht des 
Abs. 1 fallen, so hat er dies dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Per-
sonen, an die die Information erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat ist vor 
Weitergabe der Information Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob die 
Weitergabe der Informationen mit Abs. 1 vereinbar ist. Die Stellungnahme wird 
durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats abgegeben. 

(3)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben sicherzustellen, dass die von ihnen einge-
schalteten Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten. 

§ 16 Änderungen der Satzungsfassung 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung 
betreffen, zu beschließen. 

IV. DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 17 Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis 
von 100 km von dem Sitz der Gesellschaft, in einer deutschen Stadt mit wenigs-
tens 50.000 Einwohnern oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Haupt-
versammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung); eine entsprechende 
Ankündigung erfolgt in der Einberufung der Hauptversammlung. Die Ermächti-
gung gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in einem Zeitraum von 
fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister 
der Gesellschaft. 

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorge-
schriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

(3)  



(4) 	Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Regelungen. 

§ 18 Teilnahme 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptver-
sammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher 
oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptver-
sammlung (letzter Anmeldetag) zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und 
der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

(2) Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Der Nach-
weis hat sich auf den gesetzlich benannten Zeitpunkt vor der Versammlung zu 
beziehen (Nachweisstichtag) und muss der in der Einberufung bestimmten Stelle 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (letzter Berechtigungsnach-
weistag) zugehen. 

Fristen nach § 17 dieser Satzung und diesem § 18 sind jeweils von dem nicht 
mitzählenden Tag der Hauptversammlung bzw. letzten Anmelde- bzw. Berechti-
gungsnachweistag zurückzurechnen. 

In der Einberufung zur Hauptversammlung ist zu bestimmen, wie die Aktionäre 
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts nachzuweisen haben. 

Der Vorstand kann den Aktionären die Möglichkeit einräumen, an der Hauptver-
sammlung teilzunehmen, auch ohne selbst vor Ort anwesend oder vertreten zu 
sein, und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege 
elektronischer Kommunikation auszuüben; dabei kann er auch die Einzelheiten 
zum Verfahren festlegen. Eine entsprechende Ankündigung erfolgt in der Einbe-
rufung der Hauptversammlung. 

§ 19 Stimmrecht 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform. In der Einberufung kann eine Erleichterung 
der Textform bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt. Bevollmächtigt ein 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen. 
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(3) Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Stimmrechtsvertreter für die Aus-
übung des Stimmrechts der Aktionäre nach deren Weisung benennen. Die Ein-
zelheiten, insbesondere zu Formen und Fristen für die Erteilung und den Wider-
ruf von Vollmachten, werden zusammen mit der Einberufung der jeweiligen 
Hauptversammlung bekannt gemacht. 

§ 20 Vorsitz in der Hauptversammlung und Frage- und Rederecht der Aktionäre 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
oder, falls er den Vorsitz nicht übernimmt, sein Stellvertreter. Wenn auch der 
Stellvertreter den Vorsitz nicht übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch 
Beschluss des Aufsichtsrats oder, falls auch ein solcher nicht vorliegt, durch Be-
schluss der in der Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsratsmitglieder mit 
einfacher Mehrheit der Stimmen gewählt. Wählbar sind sowohl Mitglieder des 
Aufsichtsrats als auch Dritte. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die 
Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie Art und Form der Ab-
stimmungen. 

Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der 
Tagesordnungspunkte und kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusam-
menfassung von sachlich zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu ei-
nem Abstimmungspunkt entscheiden und angemessene Beschränkungen der 
Rede- und Fragezeit für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne 
Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder wäh-
rend des Verlaufs der Hauptversammlung festlegen sowie, soweit dies für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, den 
Schluss der Debatte anordnen. 

§ 21 Beschlussfassung 

(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, so-
weit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine 
größere Mehrheit erforderlich ist. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen auch ohne 
an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). 

(3)  
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§ 22 Ordentliche Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstands und des Auf-
sichtsrats, die Verwendung des Bilanzgewinns, die Wahl des Abschlussprüfers 
und gegebenenfalls die Feststellung des Jahresabschlusses beschließt (ordentli-
che Hauptversammlung), wird innerhalb der gesetzlichen Frist abgehalten. 

§ 23 Ton- und Bildübertragungen 

(1) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung in 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und 
Tonübertragung gestattet, wenn (i) ihnen die Anwesenheit am Ort der Hauptver-
sammlung aus wichtigem Grund nicht möglich ist, oder  (ii)  die Hauptversamm-
lung als virtuelle Hauptversammlung im Sinne des § 17 Abs. (2) durchgeführt 
wird. Möglichkeit  (ii)  steht einem Aufsichtsratsmitglied jedoch nur zur Verfügung, 
wenn es nicht den Vorsitz in der betreffenden Hauptversammlung führt. 

(2) Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters auszugs-
weise oder vollständig in Ton und Bild übertragen werden. Die Übertragung kann 
auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang 
hat. Die Form der Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu machen. 

§ 24 Niederschrift über die Hauptversammlung 

Die Verhandlungen in der Hauptversammlung sind durch eine notariell aufge-
nommene Niederschrift zu beurkunden. Die Niederschrift ist vom Notar zu unter-
schreiben.  

VI. 	RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDUNG 

§ 25 Jahresabschluss 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das ver-
gangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang) und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und 
den Konzernlagebericht aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem 
Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den 
Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bi-
lanzgewinns machen will. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag 
für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Konzernabschluss und den 
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(3) 

Konzernlagebericht zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an 
die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Mo-
nats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Am 
Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob er den vom Vorstand 
aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss billigt. Billigt der Aufsichts-
rat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. 

Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die 
ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lagebe-
richt des Vorstands, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht, der Bericht 
des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bi-
lanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesell-
schaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. Auf die Auslage kann verzichtet 
werden, wenn die Unterlagen für denselben Zeitraum über die lnternetseite der 
Gesellschaft zugänglich sind. 

§ 26 Rücklagen 

Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresab-
schlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rückla-
ge einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrages verbleibt, zum Teil oder 
ganz in die Gewinnrücklage einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils als 
der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen Ge-
winnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen 
würden. 

§ 27 Verwendung des Bilanzgewinns 

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem fest-
gestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Der Bilanzgewinn wird 
an die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptversammlung keine andere Verwen-
dung bestimmt. 

(2) Die Hauptversammlung kann neben oder anstelle einer Barausschüttung auch 
eine Ausschüttung von Sachwerten beschließen, wenn es sich bei den auszu-
schüttenden Sachwerten um solche handelt, die auf einem Markt im Sinne von § 
3 Abs. 2 AktG gehandelt werden. 
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VII.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

§ 29 Teilwirksamkeit 

Die Unwirksamkeit von Bestimmungen dieser Satzung berührt nicht die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen. Unwirksame Bestimmungen sind durch 
wirksame zu ersetzen, deren Rechtsfolgen dem von den Beteiligten verfolgten 
Zweck wirtschaftlich möglichst weitgehend entsprechen. 

§ 30 Kosten 

Die Kosten ihrer Gründung trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von EUR 
25.000,00. 
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